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RS OGH 1953/11/9 3Ob727/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1953

Norm

EO §222 Abs4 c

Rechtssatz

Keine Eintragung von Nebengebühren, wenn betreibende Partei sich nicht darauf beschränkt, den gesetzlichen

Ersatzanspruch anzumelden, vielmehr einen konkreten Antrag gestellt hat, ohne hiebei den Zuspruch von

Nebengebühren zu verlangen.
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